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Öffentliche Bekanntmachung und Ausle-
gungsverfahren des Entwurfs der Haushalts-
satzung 2022/2023 und des Haushaltsplans 
2022/2023 mit seinen Anlagen sowie der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
bis 2026 gem. § 80 (3) Gemeindeordnung 
NRW (GO NRW)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023 mit 
ihren Anlagen liegt gemäß § 80 (3) der Gemeinde- 
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Isolierung der 
aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastun- 
gen in den kommunalen Haushalten und zur 
Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit 
sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher 
Vorschriften vom 29. September 2020 (GV. NRW.  
S. 916, in Kraft getreten am 1. Oktober 2020
und am 1. November 2020), zur Einsichtnahme
in der Zeit vom 27. September 2021, 15:00 Uhr,
bis zum 25. November 2021 in der Stadtkämme-
rei – Duisburg-Mitte, Alter Markt 23, Zimmer 207
– aus. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund
der aktuellen Corona-Pandemie der Zugang von
Verwaltungsgebäuden für Besucher*innen nur
nach vorheriger Terminabsprache
(0203/283 2314) möglich ist.

Darüber hinaus wird der Entwurf der Haushalts- 
satzung 2022/2023 mit ihren Anlagen für Inte- 
ressierte im Internet auf der Homepage der Stadt 
Duisburg (www.duisburg.de) zur Verfügung ge- 
stellt.

Einwendungen gemäß § 80 (3) GO NRW gegen 
den Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023 mit 
ihren Anlagen können Einwohner*innen oder Ab-
gabepflichtige innerhalb einer Frist von 18 Tagen 
ab dem Beginn der Auslegung am 27.09.2021, 
15:00 Uhr bis zum 15.10.2021, 24:00 Uhr 
erheben.
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Sie sollten schriftlich abgefasst und an die Stadt-
verwaltung Duisburg, Stadtkämmerei, Alter Markt 
23, 47049 Duisburg, adressiert werden.

Duisburg, den 17. August 2021

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Martin Murrack
Stadtdirektor und Stadtkämmerer

Auskunft erteilt:
Herr Preuß
Tel.-Nr.: 0203 283-3729
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Bekanntmachung über Ort und Zeit 
des Zusammentritts der Briefwahlvor-
stände für die Durchführung der Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag am  
26. September 2021

In Zusammenhang mit der Durchführung 
der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag  
am 26. September 2021 wurden 105 
Briefwahlvorstände gebildet.

Diese treten zur Ermittlung des Briefwahl- 
ergebnisses

am 

26. September 2021 um 15.00 Uhr

in der 

Erich-Kästner-Gesamtschule
Ehrenstr. 87
47198 Duisburg
(56 Briefwahlvorstände)

und in der

Gesamtschule Süd
Großenbaumer Allee 168 - 174
47269 Duisburg
(49 Briefwahlvorstände)

zusammen.

Die Tätigkeit der Briefwahlvorstände ist 
öffentlich.

Duisburg, den 25. August 2021

Der Kreiswahlleiter

Martin Murrack
Stadtdirektor

Auskunft erteilt:
Frau Gläser
Tel.-Nr.: 0203 283-2892

Einziehung von öffentlichen Verkehrs- 
flächen in Duisburg - Walsum

Die Stadt Duisburg beabsichtigt, den Fuß- 
weg im Haus Dr.-Wilhelm-Roelen-Stra-
ße 420, auf dem Flurstück 865, Gemar-
kung Walsum, Flur 31 gemäß § 7 Abs. 1 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. 
September 1995 (GV.NRW.1995, S. 1028) 
in der zurzeit gültigen Fassung einzuziehen.

Die Begründung dieser Maßnahme sowie 
ein Plan, aus dem die einzuziehende Fläche 
ersichtlich ist, liegen während der nächsten 
drei Monate vom Tage der Bekanntma-
chung an während der Dienststunden im 
Verwaltungsgebäude des Amtes für Boden-
ordnung, Geomanagement und Kataster, 
Erftstraße 2 - 4, 47051 Duisburg, Zimmer  
E 30, zur Einsicht offen.

Die beabsichtigte Einziehung wird hiermit 
gemäß § 7 Abs. 4 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
öffentlich bekanntgemacht.

Einwendungen gegen das Vorhaben kön-
nen während der nächsten drei Monate 
vom Tage der Bekanntmachung an bei dem 
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, 
Amt für Bodenordnung, Geomanagement 
und Kataster, Erftstraße 2 – 4, 47049 Duis- 
burg, schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden.

Duisburg, den 20. August 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Geer
Amtsleiterin
Amt für Bodenordnung, Geomanagement 
und Kataster 

Auskunft erteilt:
Herr Glasen
Tel.-Nr.: 0203 283-2353
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Das Sparkassenbuch Nr. 4209037375  
(alt 109037374) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 24. August 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4251041234  
(alt 151041233), 3200885105 der Spar-
kasse Duisburg wurden heute für kraftlos 
erklärt.

Duisburg, den 24. August 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses Zoo Duisburg gGmbH gem. § 108 
Abs. 3 Nr. 1c GO NRW

Auf Vorschlag vom Aufsichtsrat hat die 
Hauptversammlung der Zoo Duisburg  
gGmbH am 14.06.2021 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2020 festge-
stellt und folgende Gewinnverwendung 
einstimmig beschlossen:

Der Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 
569,49 € wird auf neue Rechnung vor- 
getragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Zeit vom 20. September bis 18. 
Oktober 2021 in der Konzernzentrale der 
Duisburger Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH, Bungertstraße 27, 47053 
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor- 
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg, hat 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die Zoo Duisburg gGmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Zoo  
Duisburg gGmbH - bestehend aus der Bi- 
lanz zum 31. Dezember 2020 und der Ge- 
winn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilan- 
zierungs- und Bewertungsmethoden -  
geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Zoo Duisburg gGmbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der  
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-  entspricht der beigefügte Jahresabschluss 
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2020 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 und

-  vermittelt der beigefügte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3201746421 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 16. August 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3253079408 (alt 
153079405) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 16. August 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 4227135029 (alt 
127135028) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 16. August 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203260702 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 24. August 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Außerdem ist die gesetzliche Vertreterin 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner ist die gesetzliche Vertre-
terin verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not- 
wendig erachtet hat, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem  
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem  
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen  
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil  
zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von der gesetzlichen Vertreterin ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von der 
gesetzlichen Vertreterin dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über  
die Angemessenheit des von der ge- 
setzlichen Vertreterin angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 

schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treterin und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzliche Vertreterin ist verantwort-
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi- 
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft  
vermittelt. Ferner ist die gesetzliche Vertre-
terin verantwortlich für die internen Kon- 
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
ist die gesetzliche Vertreterin dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verant-
wortung, Sachverhalte im Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmens- 
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.
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aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 19. März 2021

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger          Vahidi
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüferin

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses der WBDU Wasserbeschaffungsge-
sellschaft Duisburg mbH gem. § 108 
Abs. 3 Nr. 1c GO NRW

Die Gesellschafterversammlung der WBDU 
Wasserbeschaffungsgesellschaft Duisburg 
mbH hat am 04. Mai 2021 den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2020 festge-
stellt und die Gewinnverwendung wie folgt 
beschlossen.

Die Gesellschafter beschließen, den er- 
zielten Bilanzgewinn von 73.495,80 Euro 
entsprechend den Gesellschaftsanteilen  
am 15.11.2021 an die Gesellschafter aus- 
zuschütten.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in 
der Zeit vom 20. September bis 18. Okto- 
ber 2021 in der Konzernzentrale der Duis- 
burger Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft mbH, Bungertstraße 27, 47053  
Duisburg, unter Vorsprache bei der Infor-
mation montags bis donnerstags von 8.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
Uhr bis 14.30 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes beauftragte PKF 
Fasselt Partnerschaft mbB, Duisburg,  
hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers 

An die WBDU Wasserbeschaffungsgesell-
schaft Duisburg mbH, Duisburg

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der WBDU 
Wasserbeschaffungsgesellschaft Duisburg 
mbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2020 und der Gewinn- und Ver- 
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der WBDU Was-
serbeschaffungsgesellschaft Duisburg mbH 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 
bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und

-   vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von der gesetzlichen Vertreterin darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
der gesetzlichen Vertreterin zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten -  
falschen Darstellungen ist, und ob der La- 
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü- 
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ord- 
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort- 
lich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesell- 
schaften geltenden handelsrechtlichen Vor- 
schriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch so- 
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
führende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhal-
ten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und  
den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maß- 
nahmen, um Prüfungshandlungen zu  
planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur  
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
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sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über die  
Angemessenheit des von den gesetz- 
lichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser je- 
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

-   beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage des Unter- 
nehmens.

-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 

im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge- 
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Duisburg, den 30. März 2021

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Hünger                     Franke
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüfer
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